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322. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes an Herrn Vidzhai Laslovich  
Nikoaienko 
 
Gegen Herrn Vidzhai Laslovich Nikoaienko, zuletzt wohnhaft in Willebadessen ist ein Dokument 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 09.09.2024 (Az.: 51-14-33-18259) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 
 
Steinfurt, 09.09.2024        
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323. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes an Herrn Viktor Schäfer 

 
Gegen Viktor Schäfer, zuletzt wohnhaft Diersmanns Weg 33 in Lengerich ist ein Dokument des 
Landrates des Kreises Steinfurt vom 23.09.2024 (Az.: 51-14-23-18881) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 23.09.2024         
 
         Kreis Steinfurt 53/2024/323 
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324. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Fabian Hanson 

 
Gegen Herrn Fabian Hanson, zuletzt wohnhaft in 49492 Westerkappeln, Westerbecker Str. 9, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 21.06.2024 (Az. 124644457) ergan-
gen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A 317, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 27.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
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325. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Marius Marian Gemza 
 
Gegen Marius Marian Gemza, zuletzt wohnhaft in 48683 Ahaus, Hessenweg 53 ist ein Bescheid 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 12.08.2024 (Az.: 51-14-44-14901) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abge-
holt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 30.09.2024       
 
         Kreis Steinfurt 53/2024/325 
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326. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Oumed  
        Mardan Qazwanchi 
 
Gegen Herrn  Oumed Mardan Qazwanchi, zuletzt wohnhaft in 48607 Ochtrup, Lerchenstraße 8,  

ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 20.08.2024 (Az: 124092053) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

 

Steinfurt, 01.10.2024        
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327. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Jens Hille 
 
Gegen Herrn Jens Hille, zuletzt wohnhaft in 48565 Steinfurt, Magdalenenstr. 5,  ist ein Bescheid 

des Landrates des Kreises Steinfurt vom 16.07.2024 (Az: 124737501) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

 

Steinfurt, 01.10.2024        
 
         Kreis Steinfurt 53/2024/327 
 

 


